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Ziele des Moduls
Mit dem Modul „Lenk- und Ruhezeiten im Arbeitsalltag“ werden folgende 
Ziele erreicht und Kenntnisbereiche abgedeckt:

  Kenntnis der sozialrechtlichen Rahmenbedingungen und V orschriften 
für den Personenverkehr (vgl. Anlage 1 BKrFQV, Nr. 2.1)

  Fähigkeit, der Kriminalität und der Schleusung illegaler Einwanderer 
vorzubeugen (vgl. Anlage 1 BKrFQV, Nr. 3.2)

  Kenntnis der Vorschriften für den Personenverkehr, insbesondere Beför-
derung bestimmter Personengruppen (vgl. Anlage 1 BKrFQV, Nr. 2.3) 
in Verbindung mit der VO (EU) Nr. 181/2011

Symbolerläuterung

Ziel Fazit
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1 Sozialvorschriften und 
digitales Kontrollgerät

Sie haben professionelles Wissen über die Lenk- und Ruhe-
zeiten im gewerblichen Personenverkehr.

FALLBEISPIEL

Ein Omnibusunternehmer, dessen Fahrer im Linien- und im Reiseverkehr 
tätig sind, hat eine Studienreise auf den Spuren des römischen Reiches 
durch Europa angeboten. Die Fahr t soll an einem Sonntag in Dor tmund 
beginnen und verläuft durch Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien, 
Bulgarien, Albanien nach Griechenland. Die Rückfahr t geht über Italien 
(Fährfahrt) durch die Schweiz nach Deutschland zurück.

Abb. 1: Aus dem Prospekt des Busunternehmens
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Der Unternehmer überlegt, ob er auf dem gesamten W eg zwei Fahrer 
einsetzt oder nur für bestimmte Abschnitte der T our. Er muss bei der Dis-
position dieser Reise die Einsätze im Linienverkehr und die Arbeiten eines 
Mitarbeiters aus der Werkstatt berücksichtigen. Ein Mitarbeiter ist kurzfris-
tig krank geworden. Seinen Dienst muss der Unternehmer auf andere Kol-
legen aufteilen. In den nachfolgenden Kapiteln werden die V orschriften 
über die Lenk- und Ruhezeiten anhand der einzelnen Reiseabschnitte und 
den Anforderungen im Betrieb beschrieben.

Karte 1
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1.1 Gesetzliche Grundlagen

Geltungsbereich
Nicht alle Länder, durch die die oben beschriebene Reise geht, sind Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Neben den EG-Sozialvor-
schriften sind bei dieser Reise eventuell weitere Vorschriften zu beachten.
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Karte 2

In den EU-Mitgliedsstaaten, den EWR-

Staaten und in der Schweiz gilt die 

Verordnung (EG) 561/2006.
I
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Die 28 EU-Mitgliedsstaaten sind:

Belgien (B) Italien (I) Rumänien (RO)

Bulgarien (BG) Kroatien (HR) Schweden (S)

Dänemark (DK) Lettland (LV) Slowakei (SK)

Deutschland (D) Litauen (LT) Slowenien (SLO)

Estland (EST) Luxemburg (L) Spanien (E)

Finnland (FIN) Malta (M) Tschechien (CZ)

Frankreich (F) Niederlande (NL) Ungarn (H)

Griechenland (GR) Österreich (A) Zypern (CY)

Großbritannien (GB) Polen (PL)

Irland (IRL) Portugal (P)

Die EG-Sozialvorschriften gelten nach dem EWR-Abkommen außerdem in:

Island (IS) Liechtenstein (FL) Norwegen (N)

Neben den EWR-Staaten gelten die EG-Sozialvorschriften seit 1.1.2011 
auch in der Schweiz. Einige europäische Länder und EU-Nachbarstaaten 
haben die Sozialvorschriften in einem eigenen Abkommen, dem soge-
nannten AETR-Abkommen, beschrieben.

Die AETR-Mitgliedstaaten sind:

Alle EU-Mitgliedsstaaten Kasachstan (KZ) San Marino (RSM)

Albanien (AL) Liechtenstein (FL) Schweiz (CH)

Andorra (AND) Mazedonien (MK) Serbien (SRB)

Armenien (AM) Moldawien (MD) Türkei (TR)

Aserbaidschan (AZ) Montenegro (MNE) Turkmenistan (TM)

Belarus/Weißrussland 
(BY)

Norwegen (N) Ukraine (UA)

Bosnien-Herzegowina 
(BIH)

Russische Föderation 
(RUS)

Usbekistan (ZU)

Stand 1.7.2013
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Das AETR wurde fast vollständig an die EG-Sozialvorschriften angegli-
chen und 2011 von Deutschland akzeptier t. Seitdem gelten in allen EU- 
und AETR-Staaten hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten mit folgender Aus-
nahme die gleichen Vorschriften: Handelt es sich um eine Fahr t in oder 
durch ein AETR-Land, so sind Mehr fahrerbesatzungen von der Verpflich-
tung befreit, innerhalb von zwei Wochen mindestens zwei reguläre oder 
eine reguläre und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit einzulegen. Das 
heißt, dass die Fahrer einer Mehr fahrerbesatzung auch zwei Wochen 
hintereinander eine verkürzte Wochenruhezeit nehmen können. Ein Aus-
gleich der Reduzierung muss selbstverständlich für beide Wochen genom-
men werden (vgl. dazu Kap. 1.6).

AUFGABE 

Durch welche Länder, in denen die EG-Sozialvorschriften nicht gel-
ten, geht die geplante Reise?
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